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Distrikt-Organisationsplan 

Stand: 22. Oktober 2011 

 
 
 

Präambel 
 

Selbstloses Dienen, Pflege der Freundschaft, Anerkennung ethischer Werte im Privat- und 
Berufsleben, Übernahme von Verantwortung in der Gesellschaft und der Wille zur 
Verständigung und zum Frieden sind die Ziele Rotarys im Distrikt 1930. Gegenseitiges 
Vertrauen der Rotarierinnen und Rotarier sowie der Wille und die Fähigkeit aller rotarischen 
Freundinnen und Freunde zur Erreichung dieser Ziele prägen das Miteinander im Distrikt. 

 
 
Artikel  1    Allgemeines  
 
(1) Der Organisationsplan ist die administrative Grundlage für das Zusammenwirken aller 

Rotarierinnen und Rotarier im Distrikt 1930. Seine Anwendung und Auslegung hat dem 
Ziel zu folgen, das rotarische Leben im Distrikt, das durch die Clubs und ihre Mitglieder 
geprägt und gestaltet wird, zu stärken. 

(2) Der Distrikt-Organisationsplan ist für alle Rotarierinnen und Rotarier verbindlich. Der Dist-
rikt-Governor Elect überprüft ihn alljährlich bis zu der Distriktversammlung vor Beginn 
seines Amtsjahres.  

(3) Die rotarischen Abläufe im Distrikt orientieren sich am Verfahrenshandbuch von Rotary 
International in seiner jeweils gültigen Fassung. 

(4) Die in den folgenden Artikeln maskulin formulierten Funktionen sind, wenn sie von 
Frauen ausgeübt werden, in der femininen Fassung zu gebrauchen. 

 
 
Artikel  2    Struktur des Distrikts 

 
(1)  Die Distrikt-Organisation umfasst: 

die Rotary Clubs, Rotaract Clubs und Interact Clubs gem. Anlage 1, die vom Distrikt- 
Governor zum Ende seines Amtsjahres dem Ist-Stand angepasst wird, 

- den Distrikt-Governor, 
- den Distrikt-Beirat, 
- den Past-Governor-Beirat, 
- den Distrikt-Schatzmeister, 
- den Distrikt-Sekretär, 
- den Foundation-Beauftragten des Distrikts, 
- den Distrikt-Trainer, 
- sieben Assistant-Governor,  
- die ständigen Distrikt-Ausschüsse, 
- die Distrikt-Versammlung und 
- die Distrikt-Konferenz. 

 
(2)  Es werden im Distrikt Aus- und Fortbildungsveranstaltungen für Rotarierinnen und Rota-

rier des Distrikts organisiert, darunter in jedem rotarischen Jahr  
- das PETS (President Elect Training Seminar), 
- mindestens ein Foundation-Seminar und 
- mindestens ein Neue Generationen-Seminar. 
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Artikel 3    Rotary Clubs, Rotaract Clubs und Interact Clubs 
 
(1) Die in der Präambel genannte Zielsetzung wird von den Rotary Clubs und den Rotaract 

Clubs in weitgehender Autonomie umgesetzt.  
(2) Die Rotary Clubs sind Mitglied von Rotary International, dessen Statuten und Regeln für 

sie verbindlich sind. Sie setzen die Ziele von Rotary International durch die Funktionen 
des Clubdienstes, des Berufsdienstes, des Gemeindienstes, des Internationalen Diens-
tes, des Dienstes für die Neuen Generationen und des Foundation-Beauftragten um. Sie 
werden hierbei vom Governor und den Mitgliedern des Distrikt-Beirats unterstützt. 

(3) Die Rotaract Clubs werden durch ihre Patenclubs und die Organisationseinheiten des 
Distrikts betreut. 

(4) Die Gründung von Interact Clubs soll durch die Rotary Clubs gefördert werden. 
 

Artikel 4    Distrikt-Governor 
 
(1) Der Distrikt-Governor ist der alleinige Amtsträger von Rotary International im Distrikt. 
(2) Der Distrikt-Governor erfüllt seine Aufgaben entsprechend dem Verfahrenshandbuch von 

Rotary International in seiner jeweils gültigen Fassung. Insbesondere 
- stellt er die Verbindung zwischen Rotary International und den Rotary Clubs sowie 

der Rotary Clubs untereinander her, 
- setzt sich für die Erreichung der Ziele seines rotarischen Jahres ein und  
- ist für die organisatorischen Abläufe im Distrikt verantwortlich. 

(3) Der Distrikt-Governor wird bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben vom Distrikt-Beirat 
unterstützt und vom Past-Governor-Beirat beraten. 
 

Artikel  5    Distrikt-Beirat 
 
(1) Der Distrikt-Beirat hat folgende Aufgaben: 

- Er berät und unterstützt den Distrikt-Governor und den Distrikt-Governor Elect bei der 
Festlegung und der Erreichung der rotarischen Ziele des Distrikts. 

- Er unterstützt und fördert die Rotary Clubs und Rotaract Clubs in allen Fragen der 
Club-Dienste, der Rotary Foundation, der Finanzen, des Mitgliederwachstums und 
der Gründung weiterer Rotary Clubs, Rotaract Clubs  und Interact Clubs. 

(2) Ständige Mitglieder des Distrikt-Beirats sind 
- der Distrikt-Governor, 
- der Distrikt-Governor des Vorjahres und seine beiden unmittelbaren Vorgänger, 
- der Distrikt-Governor Elect, 
- der Distrikt-Governor Nominee, 
- die Assistant Governor, 
- der Distrikt-Schatzmeister, 
- der Distrikt-Sekretär und 
- der Foundation-Beauftragte des Distrikts. 
Weitere Mitglieder des Distrikt-Beirats sind: 
- der Beauftragte des Distrikts für den Berufsdienst, 
- der Beauftragte des Distrikts für den Gemeindienst, 
- der Beauftragte des Distrikts für den Internationalen Dienst, 
- der Beauftragte des Distrikts für die Neuen Generationen 
- der Beauftragte des Distrikts für die Ausbreitung, 
- der Distrikt-Trainer, 
- der Beauftragte des Distrikts für Rotaract, 
- der Distriktsprecher der Rotaract Clubs im Distrikt, 
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- die Beauftragten des Distrikts für das Internet und 
- der Distrikt-Berichterstatter für das Rotary Magazin. 
Der Distrikt-Governor Elect kann für sein rotarisches Jahr weitere Mitglieder berufen. 

 

(3)  Mit Ausnahme des Schatzmeisters sollen die Beauftragten für die einzelnen   
Aufgabengebiete diese Funktion in der Regel nicht länger als drei Jahre ausüben.  

(4) Der Distrikt-Beirat wird vom Distrikt-Governor dreimal im rotarischen Jahr einberufen. 
Die Einladungen und Sitzungsprotokolle des Distrikt-Beirats werden auf elektronischem 
Wege zugestellt. 

 

Artikel  6    Past-Governor-Beirat 
 
(1) Alle Past-Distrikt-Governor, die Mitglieder von Rotary Clubs des Distrikts sind, bilden 

den Past-Governor-Beirat. 
(2) Der Past-Governor-Beirat wird vom Distrikt-Governor Elect innerhalb von acht Wochen 

nach der Internationalen Versammlung und ein weiteres Mal vom Distrikt-Governor 
innerhalb der ersten Hälfte seines rotarischen Jahres einberufen. 

(3) Aufgabe des Past-Governor-Beirats ist die Beratung des Distrikt-Governor und des Dist-
rikt-Governor Elect bei der Erfüllung ihrer Aufgaben und der Realisierung ihrer Ziele so-
wie die Vorbereitung des Distrikt-Governor Elect und des Distrikt-Governor Nominee auf 
ihre zukünftigen Aufgaben. 

(4) Der Distrikt-Governor kann die Past-Distrikt-Governor mit ihrer Zustimmung beauftragen, 
an seiner Stelle und in seinem Auftrag Aufgaben im Distrikt wahrzunehmen. 

 

Artikel   7   Distrikt-Sekretär 
 
(1) Der Distrikt-Sekretär wird vom Distrikt-Governor Elect für die Dauer seines rotarischen 

Jahres berufen. 
(2) Der Distrikt-Sekretär unterstützt den Distrikt-Governor in allen administrativen An-

gelegenheiten, insbesondere 
- bei der Vorbereitung von Distrikt-Veranstaltungen, 
- bei der Erstellung und dem Versand der Governor-Monatsbriefe, 
- bei der Erstellung der Mitglieder- und Präsenzstatistiken und 
- bei der Berichterstattung an den Zentralvorstand und das Generalsekretariat in 

Evanston sowie an das Europa/Afrika-Büro in Zürich. 
 

Artikel   8    Distrikt-Schatzmeister 
 
(1) Der Distrikt-Schatzmeister wird vom Distrikt-Governor Elect für sein rotarisches Jahr 

berufen und ist für die Aufstellung und die Umsetzung des Distrikt-Budgets verantwort-
lich. 

(2) Der Distrikt-Schatzmeister berichtet der Distrikt-Versammlung und der Distrikt-Konferenz 
über den Stand der Finanzen des laufenden Jahres, stellt das Budget des nächsten 
rotarischen Jahres vor und veranlasst nach dem Ende des rotarischen Jahres die 
Prüfung  des Abschlusses durch den Rechnungsprüfer. 

(3) Der Distrikt-Schatzmeister legt zur Distrikt-Konferenz den vom Rechnungsprüfer 
geprüften Abschluss des Vorjahres zur Genehmigung vor. 

 

Artikel   9    Foundation-Beauftragter des Distrikts 
 
(1) Der Foundation-Beauftragte des Distrikts wird für jeweils drei Jahre berufen. Berufen 

werden können Past-Governor und Past-Präsidenten, auch wenn sie dem Distriktbeirat 
bereits mehr als drei Jahre  angehört haben.  
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(2) Steht eine Berufung für das nächste rotarische Jahr an, entscheidet der Distrikt-
Governor Elect im Benehmen mit dem Distrikt-Governor Nominee. 

 
Artikel   10    Distrikt-Trainer 
 
(1) Der Distrikt-Trainer unterstützt und berät den Distrikt-Governor Elect und den Distrikt-

Governor bei der Vorbereitung und Durchführung der Aus- und Fortbildungs-
veranstaltungen des Distrikts, insbesondere bei 
- dem President Elect Trainings Seminar (PETS) 
- der Distrikt-Versammlung, 
- der Distrikt-Konferenz und 
- dem Training der Assistant-Governor. 

(2) Der Distrikt-Trainer wird aus den Reihen der Past-Distrikt-Governor vom Distrikt-
Governor Elect für sein rotarisches Jahr berufen. 

 

Artikel 11    Assistant Governor 
 
(1) Die Assistant Governor sind Mitglieder des Distrikt-Beirats. Sie werden in ihren Aufga-

benbereichen ausschließlich im Auftrag oder in Abstimmung mit dem Distrikt-Governor 
tätig. 

(2) Die Assistant Governor werden durch den Distrikt-Governor Elect für sein Amtsjahr be-
rufen. Sie sollen diese Funktion in der Regel nicht länger als drei Jahre ausüben. Past-
Governor können nicht als Assistant-Governor berufen werden.  

(3) Der Distrikt-Governor Elect entscheidet im Einvernehmen mit dem jeweils Betroffenen, 
welche Aufgaben der Assistant-Governor in seinem rotarischen Jahr wahrnehmen wird. 

(4) Die Namen und die Aufgaben der Assistant Governor für das jeweilige rotarische Jahr 
sind in der Anlage 2 zum Distrikt-Organisationsplan aufgeführt. 

 

Artikel  12    Distrikt-Ausschüsse 
 
(1) Der Distrikt-Governor richtet nach Bedarf zur Erreichung der dem Distrikt gesetzten    

rotarischen Ziele und für Distriktprojekte Ausschüsse ein und bestimmt nach Beratung 
im Beirat über die Besetzung. 

(2)  Der Distrikt hat folgende ständigen Ausschüsse: 
 

1. Governor-Nominierungsausschuss 
Der Governor-Nominierungsausschuss besteht aus dem Distrikt-Governor, den drei 
ihm unmittelbar vorhergehenden Past-Distrikt-Governors und dem Distrikt-Governor 
Elect. 

a. Der Distrikt-Governor fordert alljährlich die Rotary Clubs und alle Past-Distrikt-
Governor mit Fristsetzung zum 31.12. auf, Kandidaten für das Amt des Distrikt-
Governors zu benennen.  

b. Der Governor-Wahlausschuss trifft auf der Grundlage der von Rotary Internatio-
nal erlassenen Richtlinien die Entscheidung, wer von den Kandidaten der 
Distrikt-Konferenz vorgestellt und zur Nominierung vorgeschlagen wird. 

 
2. Finanzausschuss 

a. Der Finanzausschuss besteht aus dem Distrikt-Governor, dem Distrikt-Governor 
des Vorjahres, dem Distrikt-Governor Elect und dem Distrikt-Schatzmeister. 

b. Der Finanzausschuss wird vom Distrikt-Governor oder dem Distrikt-Schatzmei-
ster einberufen und tagt je nach Erfordernis zwei bis drei Mal im rotarischen Jahr. 

c. Der Finanzausschuss erstellt das Budget für die Amtszeit des Distrikt-      
Governors, das vor Beginn seines rotarischen Jahres der Distrikt-Versammlung 
vorgestellt und von der nachfolgenden Distrikt-Konferenz beschlossen wird. 
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d. Werden auf Anforderung des Distrikt-Governor wesentliche Ausgaben außerhalb 
des Budgets erforderlich, entscheidet darüber der Finanzausschuss mit Stim-
menmehrheit der anwesenden Mitglieder. Bei Stimmengleichheit entscheidet der 
Distrikt-Governor. 
 

3. Distriktausschuss der Rotary Foundation 
 

a. Der Distriktausschuss besteht aus dem Foundation-Beauftragten des Distriktes 
als Vorsitzendem, dem Distrikt-Governor für die Dauer seines rotarischen Jahres 
und fünf weiteren Mitgliedern. 

b. Die fünf weiteren Mitglieder des Ausschusses werden vom Distrikt-Governor 
Elect auf Vorschlag des Foundation-Beauftragten für eine Amtszeit von drei 
Jahren berufen. Die erneute Berufung ist einmal zulässig.  

c. Der Foundation-Beauftragte des Distrikts ist für die Geschäftsführung des Aus-
schusses verantwortlich. Der Ausschuss trifft seine Entscheidungen auf der 
Grundlage der von der Rotary Foundation erlassenen Richtlinien. 

 
4. Group-Study-Exchange-Ausschuss (GSE-Ausschuss) 

a. Der GSE-Ausschuss besteht aus dem für GSE-Belange zuständigen Mitglied des 
Distrikt-Beirats, das den Vorsitz führt, dem Distrikt-Governor, dessen un-
mittelbarem Vorgänger und dem  Distrikt-Governor Elect. 

b. Der GSE-Ausschuss ist zuständig für alle Fragen des Studiengruppenaus-
tauschs, insbesondere für die Kandidatenauswahl. 

 
5. Der Stipendien-Ausschuss 

a. Der Stipendien-Ausschuss besteht aus dem für die Angelegenheiten der Stipen-
dien, die von der Rotary Foundation vergeben werden, zuständigen  Mitglied des 
Distrikt-Beirats, das den Vorsitz führt, sowie dem Distrikt-Governor, dessen 
unmittelbarem Vorgänger und dem Distrikt-Governor Elect. 

b. Der Stipendien-Ausschuss ist für alle Fragen der Rotary-Stipendiaten des Dist-
rikts und im Distrikt, insbesondere für die Kandidatenauswahl und Betreuungsan-
gelegenheiten zuständig. 
 

6. Council on Legislation-Ausschuss (CoL-Ausschuss) 
a. Der Council on Legislation-Ausschuss besteht aus drei durch  den  Distrikt-  

Governor zu berufende Past-Distrikt-Governor. 
b. Der Ausschuss wird vom Distrikt-Governor für die jeweils nächste Sitzung des 

Council on Legislation eingesetzt und prüft die Anträge und Resolutionen aus 
dem Distrikt an den Council on Legislation auf Übereinstimmung mit den RI-
Richtlinien. 

 

Artikel  13    Distrikt-Versammlung 
 
(1) Die Distrikt-Versammlung ist die jährlich wiederkehrende Veranstaltung zur Information 

und Motivation  der Vorstandsmitglieder und Beauftragten der Rotary Clubs. 
(2) Für die Präsidenten der Rotary Clubs und die Club-Sekretäre ihres Jahres ist die 

Teilnahme Pflicht, für die Vorstandsmitglieder A, B, C, D und E und den Foundation-
Beauftragten ihres Jahres ist sie empfohlen. 

(3) Auf der Distrikt-Versammlung sind u.a. folgende Punkte zu behandeln: 
- Diskussion und Erfahrungsaustausch über die Ziele des laufenden rotarischen 

Jahres, 
- Beratung des Budgets des folgenden rotarischen Jahres, 
- Beschluss über Änderungen des Distrikt-Organisationsplans für das folgende Jahr, 
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- Diskussion der vom Distrikt-Governor Elect vorgeschlagenen Verwendung des 
District Designated Fund der Rotary Foundation im nächsten rotarischen Jahr und 

- Wahl der Vertreter des Distrikts in der Vertreterversammlung von Rotary Deutschland 
            Gemeindienst (RDG) und für andere Vereine, in denen der Distrikt Mitglied ist. 

 
Artikel   14     President Elect Trainings Seminar (PETS) 
 
(1) Das PETS ist die jährlich wiederkehrende Ausbildungsveranstaltung für die incoming 

Club-Präsidenten. Es dient dazu, diese auf ihr rotarisches Jahr vorzubereiten und für 
ihre Aufgabe und die von Rotary International gesetzten Ziele zu motivieren. Die 
Teilnahme am PETS ist für die Präsidenten des nächsten rotarischen Jahres Pflicht. 

(2) Das PETS wird vom Distrikt-Governor Elect vorbereitet, einberufen und mit Unter-
stützung des Distrikt-Governors, der Past-Distrikt-Governor und der Mitglieder des 
Distrikt-Beirats durchgeführt. 

(3) Auf dem PETS sollen in der Regel folgende Themen behandelt werden: 
- Erläuterung des Mottos des Präsidenten Elect von Rotary International für das 

nächste rotarische Jahr, 
- Darlegung der Programme von Rotary International und der Rotary Foundation, 
- Erläuterung und Diskussion der Distrikt- und Clubprogramme, 
- Information über die Zusammensetzung und die Aufgaben des Distrikt-Beirats und  
- Stärkung der incoming Club-Präsidenten für die Führungsrolle in ihrem Club. 

 
Artikel  15    Distrikt-Konferenz 
 
(1) Die Distrikt-Konferenz ist der Höhepunkt des rotarischen Jahres, bei der möglichst viele 

Rotarierinnen, Rotarier, Rotaracterinnen und Rotaracter mit ihren Lebensgefährten zu 
Vorträgen mit rotarischem Inhalt, zum gegenseitigen Kennenlernen, zum Gespräch und 
Erfahrungsaustausch sowie zur Pflege der Freundschaft in festlichem Rahmen zusam-
menkommen.  

(2) An der Distrikt-Konferenz sollen in der Regel die Distrikt-Beiratsmitglieder sowie die 
Präsidenten, die incoming Präsidenten und Vorstandsmitglieder der Clubs teilnehmen. 
Die Club-Präsidenten sollen die Mitglieder ihrer Clubs zur Teilnahme ermuntern. 

(3) Auf der Distrikt-Konferenz sind u.a. folgende Themen zu behandeln: 
- Ansprache des Vertreters des Welt-Präsidenten von Rotary International, 
- Bericht des Distrikt-Governors über sein rotarisches Jahr, 
- Entscheidung über den Distrikt-Governor Nominee, 
- Nennung der Mitglieder des Distrikt-Beirats des nächsten rotarischen Jahres, 
- Bekanntgabe der Spenden für die Rotary Foundation, 
- Bekanntgabe der Verwendung des District Designated Fonds der Rotary Foundation 

im nächsten rotarischen Jahr, 
- Genehmigung des Jahresabschlusses des Vorjahres  
- Entlastung des Governors und des Schatzmeisters des Vorjahres, 
- Zustimmung zum Budget des nächsten rotarischen Jahres, 
- Wahl des Rechnungsprüfers für das laufende rotarische Jahr, 
- Wahl des Distrikt-Vertreters und seines Stellvertreters für das nächste Council on 

Legislation (CoL),  
- Abstimmung über Anträge und Resolutionen an den CoL, 
- Vorstellung der Mitglieder des Distrikt-Beirats einschließlich der Assistant Governor 

und ihrer Aufgaben für das nächste rotarische Jahr, 
- Vorstellung des oder der Kandidaten für das Amt des Distrikt-Governors und 
- Darlegung der Ziele des nächsten rotarischen Jahres durch den Distrikt-Governor 

Elect. 
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Artikel  16    Geltungsdauer und Änderungen 
 
Dieser Distrikt-Organisationsplan tritt am 01. Juli 2011 in Kraft. Änderungen beschließt nach 
Beratung im Distriktbeirat die nächste Distriktversammlung. Die Änderungen müssen auf der 
Tagesordnung dieser Distriktversammlung angekündigt sein und bedürfen einer Dreiviertel-
Mehrheit der Clubs des Distrikts. 
 
Markdorf, den 22. Oktober 2011 
 
 
 
 
Angelika Zimmermann Robert Laschke 
Distrikt-Governorin 2011/2012 Distrikt-Governor 2012/2013 


